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GEMEINDERAT TRUTTIKON 
PRIMARSCHULPFLEGE TRUTTIKON  

 

 GEMEINDEVERSAMMLUNG 
 
 
Donnerstag, 7. Dezember 2017 Beginn: 20.00 Uhr 
 
im Gemeindesaal Truttikon  
 

 
Der Gemeinderat und die Primarschulpflege beantragen der ordentlichen Gemeinde-
versammlung vom 7. Dezember 2017, nachstehende Geschäfte zu genehmigen: 
 
 

POLITISCHE GEMEINDE TRUTTIKON 
 
1. Verkauf altes Schlachthaus – Kompetenzerteilung an Gemeinderat 

 
2. Genehmigung des Voranschlages 2018, Steuerfuss 49% 
 
3. Anfragen der Stimmberechtigten gemäss § 51 Gemeindegesetz 
 
 

PRIMARSCHULGEMEINDE TRUTTIKON 
 
1. Kreditantrag „Notausgang Turnhalle“ 
 
2. Genehmigung des Voranschlages 2018, Steuerfuss 50% 
 
3. Anfragen der Stimmberechtigten gemäss § 51 Gemeindegesetz 
 
 
Die Akten zu den Geschäften liegen in der Gemeindeverwaltung Truttikon zwei Wo-
chen vor der Versammlung während der ordentlichen Öffnungszeiten zur Einsicht 
auf. 
 
Schriftliche Anfragen gemäss § 51 des Gemeindegesetzes müssen spätestens zehn 
Arbeitstage vor der Gemeindeversammlung dem Gemeinderat bzw. der Primar-
schulpflege eingereicht werden.  
 
Auch an der diesjährigen Budgetversammlung findet die traditionelle Aufnahme der 
Jungbürgerinnen und Jungbürger statt. 
 
 
 
GEMEINDERAT TRUTTIKON UND 
PRIMARSCHULPFLEGE  



 

1.  Verkauf altes Schlachthaus  
 Kompetenzerteilung an Gemeinderat 

 

Darüber wird abgestimmt: 

 

Verkauf altes Schlachthaus – Kompetenzerteilung an Geminderat 

Der Gemeinderat beantragt, dass ihm die Gemeindeversammlung die Kompetenz 
erteilt, das alte Schlachthaus im Sinne der Weisung zu verkaufen.  

 

ERWÄGUNGEN 
 
Das alte Schlachthaus Kat. Nr. 88, Gebäudevers.-Nr. 122 hat keine öffentliche Funk-
tion mehr, weshalb sich der Gemeinderat entschlossen hat, es zu verkaufen. 
 
Die Verkaufsabsicht wurde mit Beschluss vom 12. September 2017 der Öffentlichkeit 
kommuniziert. Dem Gemeinderat liegen Kaufsangebote vor, die die Finanzbefugnis-
se gemäss Gemeindeordnung Art. 24 Ziff. 6 übersteigen. Deshalb beantragt der 
Gemeinderat, dass ihm die Gemeindeversammlung die Kompetenz erteilt, das alte 
Schlachthaus zu einem Preis der auch über seiner Finanzkompetenz von Fr. 45'000 
liegt, zu verkaufen. 
 
Gemäss Beschluss vom 12. September 2017 hat der Gemeinderat festgelegt, dass 
Käufer, die den Charakter des Gebäudes bewahren bevorzugt werden. Zudem wer-
den Truttiker bevorzugt, da die Kaufsangebote von Auswärtigen um mindestens 5% 
höher sein müssen, damit sie berücksichtigt werden.  
 
Mit dem Kauf der Liegenschaft muss sich der Käufer verpflichten, dass er das Ge-
bäude innerhalb eines halben Jahres soweit renoviert, dass die angegriffene Bau-
substanz nicht weiter leidet.  
 
Dem Gemeinderat lagen bis zum 23. Oktober 2017 3 Kaufsangebote vor.  
 
 
Das Schlachtlokal wurde 1903 von der Gemeinde erbaut und verfügt über ein Bauvo-
lumen von 287 m3. Das Grundstück ist 193 m2 gross. Der Buchwert der Liegenschaft 
beträgt gemäss Kantonalen Vorgaben Fr. 86'000.  
 
 
Die Abstimmungsfrage lautet: 

Wollen Sie dem Gemeinderat die Kompetenz erteilen, das alte Schlachthaus, Kat. 
Nr. 88, Gebäudevers.-Nr. 122 im Sinne der Erwägungen, zu einem Preis, der auch 
über seiner Finanzkompetenz von Fr. 45'000 liegt, zu verkaufen? 

 

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten die Annahme der Vorlage. 

 



 

2.  Genehmigung des Voranschlages 2018 

 

Darüber wird abgestimmt: 

 

Genehmigung des Voranschlages 2018 mit einem Steuerfuss von 49% zu 
Gunsten der politischen Gemeinde. 

 

Der Gemeinderat hat den Voranschlag 2018 geprüft. Ausgehend von einem Ge-
samtsteuerfuss von 124 % - Primarschule 50 %, Oberstufenschule 25 % und Politi-
sche Gemeinde 49 % (alle gleichbleibend) - resultiert für die Politische Gemeinde ein 
Aufwandüberschuss von Fr. 137'900.00. Die Laufende Rechnung schliesst mit einem 
Aufwand von Fr. 2‘757'200.00 und einem Ertrag von Fr. 2'619’300.00 ab. Bei einem 
mutmasslichen einfachen Staatssteuerertrag von Fr. 700'000.00 wird ein Steuerfuss 
von 49 % erhoben. Die Abschreibungen im Verwaltungsvermögen betragen Fr. 
284'500.00. Die Investitionsrechnung sieht Nettoinvestitionen von Fr. 618'500.00 vor. 

 

 

Die Abstimmungsfrage lautet: 

Wollen Sie den vorliegenden Voranschlag 2018 mit einem Steuerfuss von 49% ge-
nehmigen? 

 

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten die Abnahme des Voran-
schlages. 

 

Zusammenfassung 

Gemeinde Beantragter Steuersatz Veränderung vs. Vorjahr 
 
Oberstufenschulgemeinde                 25%          unverändert 
Primarschulgemeinde                 50%          unverändert 
Politische Gemeinde                 49%          unverändert 
 
Gesamtsteuerfuss                124%  keine Veränderung  
 
 
Im Jahre 2018 sind folgende Investitionen geplant: 
 
Fahrzeug Feuerwehr Weinland  Fr.       2’800 
Sanierung Schulhausstrasse (Strasse)  Fr.   221‘400 
Verkehrsberuhigungsinitiative  Fr.     83’000 
Nettoinvestitionen (Steuerhaushalt)  Fr.   307‘200 
 
Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi  Fr.     12’800 
Wasserleitung Schulhausstrasse  Fr.   145‘800 
Kanalisation Schulhausstrasse  Fr.   118‘800 
ARA Ossingen und Umgebung  Fr.      33‘900 
Nettoinvestitionen (Gebührenhaushalt)  Fr.    311‘300 
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Antrag „Notausgang Turnhalle“ zuhanden Investitionsbudget 2018 
 
1. Ausgangslage 
 
Die Abnahme der Turnhalle durch die Feuerpolizei im Herbst 2016 hat ergeben, dass nach den 
aktuellen feuerpolizeilichen Vorschriften die Turnhalle nur für 50 Personen zugelassen ist. Krite-
rium ist die Kapazität des einen Ausgangs. Da die Turnhalle in der Gemeinde der grösste zur 
Verfügung stehende Raum für Anlässe der politischen Gemeinde (zum Beispiel Gemeindever-
sammlung oder 1.August-Feier) und der Vereine (Dorffest) ist, ist ein Ausbau mit einem Not-
ausgang unumgänglich.  
 
2. Abklärungen 
 
Die Abklärungen haben ergeben, dass mit einem zusätzlichen Notausgang die Kapazität für 
Anlässe bis auf 180 Personen gesteigert werden kann. Anlässe über 200 Personen müssen so 
oder so separat bewilligt und mit einer Feuerwache abgedeckt werden.  
 
3. Varianten 
 
Das Architekturbüro J.Frei hat im Auftrag der Schulpflege Kostenschätzungen für zwei Varian-
ten angefertigt (Beilage). Aus gesetzlicher Sicht sind beide Varianten gleichwertig.  
 
Variante 1: Notausgang in der Giebelwand/Ostseite neben Garderobe.  
Der Ausgang führt mit einer Treppe auf den Rasenstreifen entlang der Breitseite der Halle.  
Kostenschätzung: Fr. 33‘500.-. (Beilage) 
 
Variante 2: Notausgang in Fensterfront/Nordseite linke Ecke. 
Der Ausgang führt mit einer Treppe der Fensterfront entlang.  
Kostenschätzung Fr. 39‘500.-. (Beilage) 
 
Bewertung:  
 
Die Feuerpolizei empfiehlt Variante 2, weil sie zum Hauptausgang eine grössere Distanz auf-
weist.  
Die Schulpflege bevorzugt ebenfalls Variante 2, weil sie sich unauffälliger in die Halle und die 
Umgebung einfügt. Die zusätzlichen Kosten von Fr. 6‘000.- erscheinen vertretbar.  
Antrag:  
 
Die Primarschulpflege Truttikon beantragt der Gemeindeversammlung vom 7.12.2017 einen 
Kredit von Fr. 40‘000.- im Investitionsbudget zum Einbau eines Notausgangs in der Turnhalle. 
 
Truttikon, den 28. September 2017 
 
 
Primarschulpflege 
Truttikon 
 
 
Daniel Hangartner     Andi Kleeli 
Präsident       Ressort Liegenschaften 



 

Primarschule Truttikon 

 



 

Primarschule Truttikon 

 



 

Primarschule Truttikon 

 



 

Primarschule Truttikon 

 



 

Primarschule Truttikon 

 



 

Primarschule Truttikon 

 
 


